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1. REACH-Pflichten zu (Kandidaten-) Stoffen in Erzeugnissen
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1. REACH-Pflichten zu (Kandidaten-) Stoffen in Erzeugnissen

Artikel 7:
Registrierung und Anmeldung von Stoffen in Erzeugnissen 

Artikel 33:
Pflichten zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen
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Artikel 7:
Registrierung und Anmeldung von Stoffen in Erzeugnissen 
Wer?  Hersteller (H) / Importeure (I) von Erzeugnissen. 
Welche Stoffe? 
7.1 Registrierung: egal,  ob Kandidatenstoff oder nicht!

falls Menge in Erzeugnissen  > 1Tonne/Jahr pro H, I
falls Freisetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

7.2 Notifizierung: nur für Kandidatenstoffe.
Falls Menge in Erzeugnissen > 1 Tonne/Jahr pro H, I 
Falls Konzentration im Erzeugnis > 0,1 Massenprozent (w/w) 

In beiden Fällen: 
Keine Verpflichtungen, falls Stoff bereits für Verwendung im Erzeugnis registriert. 
Spezialfall: Registrierung auf Verlangen der ECHA, falls Hinweis auf Risiko (Art. 7.5). 

Artikel 33:
Pflichten zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Wer? Lieferanten von Erzeugnissen!  = Erzeugnis-Hersteller, -
Importeure, Weiterverarbeiter, Händler Weiter als Artikel 7! 

Welche Stoffe?  Nur Kandidatenstoffe! Enger als Artikel 7! 

REACH-Pflichten zu (Kandidaten-)Stoffen in Erzeugnissen
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Artikel 33:
Pflichten zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Wer? Lieferanten von Erzeugnissen!  = Erzeugnis-Hersteller, -
Importeure, Weiterverarbeiter, Händler Weiter als Artikel 7! 

Welche Stoffe?  Nur Kandidatenstoffe! Enger als Artikel 7! 

33.1 Information des Abnehmers
wenn

Substanz auf der Kandidatenliste
Substanz < 0,1 Massenprozent in einem Erzeugnis

Aktive Informationspflicht für eine sichere Verwendung
Information sofort ab Aufnahme des Stoffes auf die Kandidatenliste 

33.2 Information des Verbrauchers auf dessen Ersuchen hin! 
wenn

Substanz auf der Kandidatenliste
Substanz < 0,1 Massenprozent in einem Erzeugnis

Informationspflicht bei Anfrage - Antwort innerhalb von 45 Tagen. 

Lieferketten- Kommunikation zu Kandidaten - Stoffen in Erzeugnissen



23. April 2013 Erzeugnisse     Dirk Bunke d.bunke@oeko.de  (0) 761- 45295 246 7

Informationspflicht gegenüber dem Abnehmer REACH Art. 33.1

Artikel 33 Pflicht zur Weitergabe von Informationen über 
Stoffe in Erzeugnissen

33.1   Jeder Lieferant eines Erzeugnisses, das „einen Stoff
der Kandidatenliste“  in Konzentrationen von mehr als
0,1 Massenprozent (w/w) enthält, 
stellt dem Abnehmer des Erzeugnisses die ihm vorliegenden, 
für eine sichere Verwendung des Erzeugnissen 
ausreichenden, Informationen zur Verfügung,

gibt aber mindestens den Namen des betreffenden Stoffes 
an. 
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Auskunftsrecht für den Verbraucher REACH Art. 33.2

Artikel 33 Pflicht zur Weitergabe von Informationen über 
Stoffe in Erzeugnissen

33.2     Auf Ersuchen eines Verbraucher 
stellt jeder Lieferant eines Erzeugnisses, das einen Stoff
der Kandidatenliste in Konzentrationen von mehr als
0,1 % enthält,

ausreichende Informationen zur sicheren Verwendung des
Erzeugnisses zur Verfügung,

gibt aber mindestens den Namen des betreffenden Stoffes 
an

innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Anfrage. 
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2. Gute Gründe……. zusätzlich zur Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen 



Art.33: SVHC andere
Besonders besorgnis- Stoffe
erregende Stoffe  

• Grosse Gefahr
• Exposition
 hohes Risiko

• Grosse Gefahr
• keine 

Exposition
 geringes Risiko

10

Warum der ganze Aufwand? 
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Problem-Auslöser

Besonders besorgniserregende Stoffe
„Substances of very high concern“ , SVHC, REACH Art. 57

Stoffe, die schwerwiegende, nicht rückgängig zu machende schädliche Wirkungen
auf Mensch und / oder Umwelt ausüben können. 

• CMR 1a + 1b: Krebserzeugende, erbgutverändernde oder 
fortpflanzungsschädigende  Stoffe (CMR Kategorien 1a + 1b CLP) 

• PBT-Stoffe: persistent (schlecht abbaubar), bioakkumulativ
• und giftig  (Anhang XIII)
• vPvB-Stoffe: sehr persistente und sehr bioakkumulative Stoffe (Anhang XIII)
• ähnlich besorgniserregende Stoffe, z.B. hormonell wirksame Stoffe, 

sensibilisierende Stoffe

*: Stoffe, die nach wissenschaftlicher Erkenntnis zu ähnlicher Besorgnis Anlass geben („equivalent level of concern“). 

Falls Einsatz erforderlich:
• Hoher Aufwand für Risikomanagement-Maßnahmen
• Mittel- und langfristig Gefahr, dass die Stoffe aufgrund regulativer Schritte nicht 

mehr verfügbar sind.
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Oberziel: 

Ersatz von besonders besorgnis- erregenden Stoffen
(SVHC). 

Unterziele:
• Information über SVHCs in Erzeugnissen
• Informationen für den sicheren Umgang mit den 

Erzeugnissen
• ggf. Klärung, ob Verwendung registriert ist. 

Artikel 33 – Warum?
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Warum der ganze Aufwand? 

Kommunikation zu den Stoffen im Erzeugnis, aber:
Risiken möglicherweise entlang des Lebenszyklus

• Herstellung
• Formulierung
• Einbringung in Halbfertigwaren / Erzeugnisse
• Bearbeitung / Reparatur / Wartung 
• Nutzung der Erzeugnisse
• Wiederverwertung / Entsorgung  
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Beispiel 1:  Exposition Herstellung

Risiken entlang des gesamten Lebenszyklus

• Herstellung, Exposition Arbeitnehmer

HBCDD, Produktion, Umgang mit Pulver:

Exposition Haut ohne Handschuhe: 840 mg/Tag
Exposition Haut mit Handschuhen:  170 mg/Tag

Quelle: IOM, Data on Manufacture, Import, Export, Uses and releases of
HBCDD. 2009, p. 11. 
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Beispiel 2:  Freisetzung in die Umwelt

Risiken entlang des gesamten Lebenszyklus
• HBCDD, geschätzte Freisetzung in die Umwelt:

3.1 Tonnen  (2006/2007, EU 17) 

(Gesamt-Einsatzmenge: 11.000 Tonnen )    

Quelle: IOM, Data on Manufacture, Import, Export, Uses and releases of HBCDD. 2009, p. 
11. 
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3. Interpretationsmöglichkeiten 

Lange  diskutiert: 0,1 % wovon?

Kaum diskutiert: „ausreichende Informationen….“
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Schon lange diskutiert:     0,1 % wovon?   

Das Erzeugnis als Ganzes Beispiel Fahrzeug   Gewicht: 1.500 kg
0,1% =   1.500 g

EU Kommission, ECHA*, die meisten Mitgliedsstaaten  

Das einzelne Bauteil Beispiel Platine, Bauelement, Gewicht 0,1 g
0,1% =          0,001 g

**„Dissenting View“   6 Mitgliedsstaaten (F, BE, DE, AU, S, DK) 

*   ECHA Leitlinie zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen, 2011
** Vorwort der ECHA Leitlinie zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen 2011

Quelle Beispiel: Dr. Brigitte Stein-Schaller, BMW AG, Vortrag „Umsetzung von REACH in der Automobil-Industrie“, 23. April 
2013, Netzwerk REACH@Baden-Württemberg
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Derzeitige Praxis:

Oft Ja/ Nein – Kommunikation: 
• Kandidatenstoffe nicht enthalten / Kandidatenstoffe enthalten

Falls Kandidatenstoffe enthalten sind:
• Keine Aussage, ob das Konsequenzen hat oder nicht. 

Weiterverarbeiter von Erzeugnissen brauchen für den sicheren 
Umgang mehr Informationen, als derzeit kommuniziert werden! 

Kaum diskutiert:„ausreichende Informationen….“



23. April 2013 d.bunke@oeko.de    (0)761- 45295 
246

19

Sicherer Umgang braucht mehr Informationen!

Hersteller von Erzeugnissen, die selber Halbfertigwaren
bearbeiten:

Welche Konsequenzen hat das Vorhandensein von 
Kandidatenstoffen in den Materialien? 

• Hautkontakt mit problematischen Weichmachern?
• Freisetzung von Kandidatenstoffen bei Staubentstehung,

z.B. beim Bohren / Schleifen / Schneiden ?

• Freisetzung in der Nutzungsphase ?
• Freisetzung bei der Entsorgung / Wiederverwendung? 

• Empfehlungen sinnvoll für den Umgang mit diesen 
Materialien / Erzeugnissen? 
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1. Kein einheitliches Instrument für die Kommunikation: kein 
Sicherheitsdatenblatt für Erzeugnisse  

2. Rechtsunsicherheit durch verschiedene Interpretationen 
3. Oft mehrstufige Lieferketten

Unterstützung durch die Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes
zur Lieferketten-Kommunikation: s. Vorträge Teil 2

4.    Expositionsabschätzung für Stoffe aus Erzeugnissen: für viele 
Akteure ungewohnt*

Möglichkeiten: siehe Vorträge Teil 3

*Einführung: siehe Vorbereitungspapier „REACH in der Praxis“ zum Workshop 6 mit
Hinweisen auf die ECHA Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung
R15: Consumer Exposure Estimation
R17: Estimation of exposure from articles

4.  Was macht die Aufgabe schwierig? 
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4. Das Umfeld: Kommunikation zu (Problem-) Stoffen
in Lieferketten 
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..auch ausserhalb von REACH, z.B. 

• RoHSRestriction of hazardous substances
• WEEE Waste of electric and electronic equipment
• ELV End of life vehicles
• Verpackungsgesetzgebung
• Montreal-Protokoll….

siehe Beitrag von Herrn Jepsen,   siehe auch Beispiel JAMP (Zusatzfolien) 

• bereits lange vor der Kandidatenliste
• z.T. mit kürzeren, z.T. mit längeren Listen 

Kommunikation zu problematischen Stoffen 
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Beispiel Global Automotive Declarable Substance List  

Quelle: Dr. Brigitte Stein-Schaller, BMW AG, Vortrag „Umsetzung von REACH in der Automobil-Industrie“, 23. April 2013, 
Netzwerk REACH@Baden-Württemberg
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Wieviele sind für Ihre Branche von Bedeutung? 

Beispiel Automobilbranche: Relevanzklärung 
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5. Ausblick…zur Einstimmung

Art. 33 Kommunikation: 

Trotz aller Schwierigkeiten wichtige Schritte für mehr Sicherheit, 
die sich lohnen…..

• kein Kontakt und keine Freisetzung von besonders 
problematischen Stoffen

• Ersatz durch Stoffe, die Unternehmen langfristig zur Verfügung 
stehen: Richtungssicherheit! 
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Zusatzfolien 
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Besonders besorgniserregende Stoffe im Alltag, Beispiele

Copyright: BUND, Studie zu Verbraucherrecht. 
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Empfehlung zur Kommunikation 

Falls Kandidatenstoffe enthalten sind, 

kommunizieren Sie mehr …fragen Sie nach:

• Gehalt
• Wo? In welchem Bestandteil? 

• Freisetzung zu erwarten?
• Konsequenzen für

Bearbeitung
Nutzung und Wartung
Wiederverwendung / Entsorgung ! 
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„Problemstoff“-Listen aus anderen Bereichen 

Umfang:    139  Stoffe
REACH Kandidatenstoffe: berücksichtigt , aber nur die Stoffe , die 
auch in Autos vorkommen
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„Problemstoff“-Listen aus anderen Bereichen

Spalte 8: Beispiele für Anwendungsfelder. Fehlt leider bei der 
Kandidatenliste!



31

Reporting von Stoffgehalten aus anderen Bereichen

http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/ElectronicComponentsandSystems/
Seiten/Umbrella-Specifications.aspx

Quelle:
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Reporting von Stoffgehalten aus anderen Bereichen

http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/ElectronicComponentsandSystems/
Seiten/Umbrella-Specifications.aspx

Quelle:
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Reporting von Stoffgehalten aus anderen Bereichen

http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/ElectronicComponentsandSystems/
Seiten/Umbrella-Specifications.aspx

Quelle:

Ergänzungs-
Möglichkeit:

Informationen
zu
SVHC
im 
Bauteil


